Auf- und Abstiegsmodalitäten für die Saison 2011/2012
Abstiegsregelung

Der Abstieg richtet sich vorrangig nach der erreichten Beobachtungspunktzahl.
Unabhängig von der erreichten Punktezahl steigen diejenigen Schiedsrichter ab, welche die Beobachtungseinstiegsnote im Durchschnitt ihrer Beobachtungen nicht erreicht haben. Diese beträgt für alle Spielklassen 8,0 Punkte.

Die Regelung findet keine Anwendung auf Schiedsrichter, die erstmalig in die Bezirksliga aufsteigen, im ersten Jahr ihrer Klassenzugehörigkeit.
Darüber hinaus ist das Bestehen der jährlichen Leistungsprüfung zum Erhalt jeder FVM Leistungsklasse erforderlich.
NRW-Liga
Es steigen alle Schiedsrichter aus dieser Spielkasse ab, die nicht in die neue Regionalliga West aufsteigen
Mittelrheinliga
Der Abstieg in die Landesliga erfolgt bis zum Erreichen der festgelegten Richtzahl von 24 Schiedsrichtern unter Berücksichtigung von 2 Aufsteigern in die Mittelrheinliga
Vom Abstieg ausgenommen, sind die 4 punktbesten Schiedsrichter des aktuellen Perspektivkaders.

Ein Schiedsrichter scheidet unabhängig von der erreichten Platzierung aus der Mittelrheinliga aus und wird nur noch bis zur Landesliga eingesetzt, sobald er zu Begin eines Spieljahres (01.07.) das 46. Lebensjahr erreicht hat.

Landesliga
Der Abstieg in die Bezirksliga erfolgt bis zum Erreichen der festgelegten Richtzahl von 40 Schiedsrichtern unter Berücksichtigung von 4 Aufsteigern in die Landesliga
Ein Schiedsrichter scheidet unabhängig von der erreichten Platzierung aus der Mittelrheinliga aus und wird nur noch bis zur Landesliga eingesetzt, sobald er zu Beginn eines Spieljahres (01.07.) das 50. Lebensjahr erreicht hat.
Bei Punktgleichheit entscheidet der VSA nach pflichtgemäßem Ermessen.

Aufstiegsregelung

Der Aufstieg richtet sich vorrangig nach der erreichten Beobachtungspunktzahl.
Neben dem erreichten Beobachtungsschnitt aus der vollen Anzahl der Beobachtungen ist das Bestehen der jährlichen Leistungsprüfung und die gezeigte Einsatzbereitschaft und vor allem Einsatzfähigkeit zum Aufstieg in eine höhere Leistungsklasse erforderlich.
Ferner muss der Schiedsrichter die Kriterien für die höhere Leistungsklasse

Sowohl in der Laufprüfung, als auch im Regeltest bereits erfüllen.

Bei Ablegen der Leistungsprüfung nach dem 30.06. eines Jahres ist ein Aufstieg im Folgejahr nicht möglich (nicht Erreichen der vollen Beobachtungszahl).

In die Regionalliga West 
Der Aufstieg wird in dieser Saison ausgesetzt 

In die Mittelrheinliga
2 Aufsteiger aus der Landesliga
In die Landesliga
4 Aufsteiger aus der Bezirksliga
Entscheidungsvorbehalt

Werden die Richtzahlen (erforderliche Anzahl von Schiedsrichter/innen in einer Spielklasse) in der Mittelrheinliga von 24 und/oder in der Landesliga von 40 Schiedsrichter/innen nicht erreicht, entscheidet der VSA über einen verminderten Abstieg oder einen vermehrten Aufstieg nach pflichtgemäßem Ermessen.

Bei Überschreitung der Richtzahlen entscheidet der VSA bei Punktgleichheit der zum Aufstieg anstehenden Schiedsrichter/innen ebenfalls nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Mindestanzahl der Aufsteiger bleibt hiervon unberührt.

Werden die Richtzahlen im Laufe der Saison unterschritten (Abgänge, Nichtbestehen oder Nichtablegen der Leistungsprüfung etc.) kann der VSA dies durch Zwischenaufstieg während der Saison ausgleichen.

Die Anzahl der Beobachtungen wird bis auf weiteres wie folgt festgelegt:

Mittelrheinliga
6 Beobachtungen für alle Schiedsrichter
Landesliga
6 Beobachtungen für SR der Aufstiegsgruppe


5 Beobachtungen für SR der Nichtaufstiegsgruppe

Stichtag für die Bildung der Aufstiegsgruppe ist

der 15.03. eines Jahres
Bezirksliga
mind. 3 + 2 für SR aus dem Aufstiegspool

Zusätzliche Regelungen für den Einsatz als Schiedsrichter auf Verbandsebene:
Bis zur erfolgreichen Ablegung der Leistungsprüfung erfolgt kein Einsatz auf Verbandsebene.

Schiedsrichter, die in den Kreis zurückgehen oder in den Kreis zurückgegeben werden, können nur nach Meldung durch den betreffenden VKSA auf Verbandsebene zurückkehren.
Es ist angedacht, zur Saison 2012/2013 das Beobachtungswesen in der Bezirks- und Landesliga insoweit zu reformieren, dass Schiedsrichter, die innerhalb von 4 Jahren nicht aufgestiegen sind, ab dem 5. Jahr für mindestens ein Jahr nicht beobachtet werden. Ab dem 6. Jahr kann der VKSA des betroffenen Schiedsrichters eine Wiederaufnahme in die Beobachtung beantragen, jedoch nur für eine weitere Spielzeit. Die Zählweise beginnt mit der Saison 2009/2010.
(Anm.: Unterstrichen sind die Änderungen gegenüber dem Vorjahr)
